
 
 Datum .............................................  
 
  
 
 
Gemeindekanzlei Gebenstorf 
Vogelsangstrasse 2 
5412 Gebenstorf 
Tel: 056 201 94 30, Fax: 056 201 94 94 
gemeindekanzlei@gebenstorf.ch 

www.gebenstorf.ch Adressat  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 
���� Meldung über die Durchführung einer Veranstaltung 

mit Wirtetätigkeit (nicht gebührenpflichtig) 
(min. 10 Tage vor dem Anlass an Gemeindekanzlei Gebenstorf melden) 

 
���� Gesuch für die Verlängerung der Oeffnungszeiten 

für einen bestimmten Anlass (gebührenpflichtig) 

(min. 2 Werktage vor dem Anlass der Gemeindekanzlei Gebenstorf zustellen) 

Anlass ........................................................ 

Ort .............................................................  

Datum .............................................................  

Zeitdauer .............................................................  Verlängerung   � ja      �nein 

Veranstalter 
(Gastwirt, Verein, Organisator) 

Verantwortl. Person ...............................................................................................................  

PLZ, Adresse ...............................................................................................................  

Tel. Nr. ............................................  

 .......................................................
 Unterschrift 

Verfügung 

���� Die vorgenannte Veranstaltung mit Wirtetätigkeit kann durchgeführt werden. 

���� Das vorgenannte Gesuch für die Verlängerung der Oeffnungszeiten wird bis  
um Uhr bewilligt. 

Gemäss § 18 Abs. 1 des kommunalen Polizeireglementes ist in der Zeit von 22.00 Uhr (Sommerzeit und von 
21.00 Uhr (Winterzeit) bis 06.00 Uhr jeder Lärm verboten, der die Nachtruhe stört. 

Bewilligungsgebühr Fr. ________________  
(zahlbar vor dem Anlass mit beiliegendem Einzahlungsschein) 
 
5412 Gebenstorf, GEMEINDEKANZLEI GEBENSTORF 

  Der Gemeindeschreiber 



Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Zustellung an das Departement Volkswirtschaft und 
Inneres, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde hat schriftlich und 
begründet zu erfolgen. 
 
 
Kopien an: 
� Regionalpolizei LAR, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal (zur Kontrolle) 
� Finanzen (sofern gebührenpflichtig zum Inkasso) 
� Schulpflege (für Anlässe in Schulliegenschaften) 
� Abwart U. Rodel 
� Abwart Ch. Schmid (für Anlässe in Schulliegenschaften) 
� Ressortleiter GR 
� ATW 
� Akten GR 
 

 
Auszug aus dem Gastgewerbegesetz bez. der Verordnung zum Gastgewerbegesetz 
 
§ 1 GGG 
Das Gastgewerbe und der Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken können frei ausgeübt werden, soweit das 
Bundesrecht und die kantonale Gesetzgebung nicht Einschränkungen vorsehen, namentlich zum Schutz der 
Jugend und der Gesundheit. Verboten sind insbesondere die Abgabe von  
a) alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren 
b) gebrannten alkoholhaltigen Getränken (Spirituosen) an Jugendliche unter 18 Jahren 
c) alkoholhaltigen Getränken an Betrunkene 
d) alkoholhaltigen Getränken durch Hausieren oder mittels Automaten 
 
§ 1 Abs. 1 GGV 
Eine gewerbsmässige Wirtetätigkeit liegt vor, wenn Speisen oder Getränke zum Konsum an Ort und Stelle über 
dem Einkaufspreis abgegeben werden. 
 
§ 4 Abs. 2 lit d GGV 
Der Gemeinderat kann nach Massgabe der Bau- und Umweltschutzgesetzgebung andere Oeffnungszeiten 
bewilligen. Er kann den einzelnen Betrieben für bestimmte Anlässe die Verlängerung der Oeffnungszeiten 
bewilligen, soweit es die Verhältnisse erlauben. 
 

 
Öffnungszeiten § 4 GGG Montag - Donnerstag 05.00-00.15 Uhr 
  Freitag und Samstag 05.00-02.00 Uhr 
  Sonn- und Feiertage 07.00-00.15 Uhr 
  Karfreitag, Oster- und 07.00-00.15 Uhr 
  Pfingstsonntag, Bettag  
  Weihnachten und am jeweils 
  darauf folgenden Tag 

Hotelgäste dürfen jederzeit bedient werden. 
 
Verlängerungen für einzelne Anlässe werktags bis max. 03.00 Uhr/Freitag und Samstag 
bis max. 05.00 Uhr 
 
Gebührentarif 
 
Anlass Gebühr Rechtsordnung 

Bearbeitungsgebühr der Meldung über dauerhafte Wirtetätigkeit Fr. 150.00 § 23 a GGV 

Bearbeitungsgebühr der Meldung über Aenderung Betriebsführung Fr. 100.00 § 23 b GGV 

Abnahme Wirteprüfung pro Prüfungsfach Fr. 120.00 § 23 c GGV 

Gesuch für Kleinhandel mit Spirituosen Fr. 200.00 § 23 d GGV 

Gesuche um Verlängerungen der Oeffnungszeiten pro  
Verlängerung für kommerzielle Betriebe (z.B. Restaurants) Fr.  80.00 

§ 23 e GGV 

für nicht kommerzielle Betriebe (z.B. Vereine) Fr.  50.00   
 


